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Militérische Bestrafung.

Die ,Neue Zircher Zeitung® berichtet, dass
am 10. Dezember fiinf tessinische Soldaten vor
dem Kriegsgerichte in Bellinzona standen. Sie
gehorten zu jemen Zahlreichen, welche nach
Schluss des diesjdhrigen Wiederholungskurses
in der Kaserne Bellinzona eine Arreststrafe wegen
grober Insubordinations - Vergehen abzusitzen
hatten. Wahrend dieses Arrestes stahlen sie
in ibrer Zerknirschung dem Kantinenwirt eine
Anzah] Flaschen Wein, vermutlich nur um ihren
Seelenschmerz durch Bacchusgabe zu lindern.
Hierfir waren sie unter der Anklage des Dieb-
stahls vor Kriegsgericht gestellt. Das Kriegs-
gericht aber erachtete sich nicht kompetent,
dariiber zu urteilen, indem es den kihnen Satz
aufstellte, dass Militdrpersonen, welche
in Uniform im Militararrest der
Militdrkaserne eine Disziplinar-
strafe fir ein im Militdrdienst
begangenes Dienstvergehen ab-
gitzen, nicht der Militarstraf-
gerichtsbarkeit unterstinden!

Es unterliegt ja keinem Zweifel, der Ober-
auditor wird sofort diesen die ganze Militar-
gerichtsbarkeit verhhnenden Beschluss des Mi-
litirgerichts Bellinzona kassieren machen und
im Weiteren veranlassen, dass fernerhin nicht
mehr Leute, die so aller militarischen Begriffe
bar sind, als Militdrrichter amten.

Ich selbst habe seit mehr als 20 Jabhren mich
dagegen ausgesprochen, dass unsere Birger im
Wehrkleide fiir Verbrechen des gemeinen Rechtes
nach einem besondern Militarstrafkodex und von

einem militdrischen Gericht verurteilt werden. Es

wiitde daher nur meiner Denkweise entsprechen,
das gemeine Vergehen dieser Kerle in Bellinzona
durch den biirgerlichen Richter nach gemeinem
Reeht aburteilen zu lassen; ich wére ganz damit
einverstanden, wenn man sich bemiht, die
Kriegsgerichte abzuschaffen, sofern nicht rein
militarische Vergehen und Verbrechen in Betracht
kommen; ich finde es auch durchaus unzukdmm-
lich, dass man mitten im Frieden Zivilpersonen,
die in einem rein zivilrechtlichen Dienstverhaltnis
zu Militirpersonen stehen, fir gemeine Verbrechen
vor das Kriegsgericht schleppt. Ich huldige also
iber alle diese Dinge sehr modernen Anschau-
ungen, bin kein Anhinger der mdglichsten Aus-
dehnung militarischer Gerichtshoheit. Aber er-
kliren, dass Wehrménner in Uniform,
welche sich fir militdrische Vergehen im
militdrischen Arrestlokal befinden,
dem Militargericht nicht unter-
stinden, das ist — mit Verlaub — Schind-
luder treiben mit militarischen Begriffen, mit
unserem ganzen Wehrwesen. Um dies zu be-
weisen, bedarf es gar nicht des Hinweises darauf,
dass der Wehrmann nach Gesetz und Praxis
immer, wenn er in Uniform ist, den Militér-
gesetzen untersteht, Der Grund, weswegen er
die Uniform anhat, ist dabei belanglos!

Die Inkompetenzerklirung des Kriegsgerichts
in Bellinzona ist etwas, das nicht als bedeutungs-
los angesehen werden darf. Nur wenn man er-
kennt, dass in ihr die gleiche Geringachtung
militdrischer Verhdltnisse zutage tritt, welche
die zweifelhaften Disziplinbegriffe der tessiner
Truppen verschuldete, wird man diese Truppen

'in Ordnung bringen, sonst niemals.



Es muss noch auf etwas anderes hingewiesen
werden. Die fiinf Soldaten, welche vor Kriegs-
gericht gestellt wurden, weil sie dem Kantinen-
witt in der Kaserne Bellinzona Wein stahlen,
befanden sich zur Zeit des Begehens ihres De-
liktes im Militdrarrest! Die niheren Ein-
zelheiten des Corpus delicti sind uns unbekannt,
aber jeder, der die dortigen Verhdltpisse auch
nur oberflichlichk kennt, muss uns recht geben,
wenn wir die Vermutung &ussern, dass es den
Inhaftierten nicht schwer gemacht war, ihr Arrest-
lokal zu verlassen, um im Komplott durch Ein-
bruch oder durch einfachen Diebstahl sich der
Flaschen zu bemdchtigen, mit deren Inhalt sie
sich erheitern wollten. Jedermann weiss, dass die
Verhaftslokale in der Kaserne Bellinzona gar nicht
ausreichend sind, all' die Vielen zu versorgen,
die nach Schluss des diesjahrigen Wiederholungs-
kurses wegen grober Insubordination bestraft
wurden. Selbst wenn in den ausfihrenden kan-
tonalen Organen der Wille vorhanden war — was
hier ohne weiteres als feststehend angenommen
werden soll — die Strafe so zu vollziehen, wie
dem Charakter einer militarischen Strafe ent-
spricht, so gestatteten dies die vorhandenen Lo-
kalititen doch nicht und ob man wollte oder
nicht, die Strafe musste fiir die meisten und
dann fir alle den Charakter des bekannten
ofidelen Gefingnisses® annehmen und die In-
haftierung stand nicht im Wege, als einige auf
den Gedanken kamen, zur Verkiirzung der Zeit
gich durch Diebstahl oder Einbruch noch mehr
Wein zu verschaffen, als sie sich zu kaufen im-
stande waren. Das musste man wissen, als man
die zahlreichen Bestraften zur Verbiissung der
Strafe der Kaserne Bellinzona fdbergab, und
musste bei ernster Auffassung des
Militirwesens Grund sein, entweder die
Strafverbissung an einem andern Orte zu ver®
anlassen, oder dann, wenn dies nicht mdglich,
lieber soviel, als in den Arrestlokalen Bellinzonas
picht untergebracht werden konnten, ganz straf-
frei zu lassen, als zu dulden, dass sie auf solche
den Ernst der militirischen Bestrafung negie-
rende und geradezu zweckfeindliche Art ihre
Strafe verbiissen. Nichts ruiniert die Disziplin
g0 sehr und nimmt dem ganzen Militirwesen so
seinen Ernst, wie ein Strafvollzug, der sich fir
den Bestraften mehr oder weniger als eine Art
Jux gestaltet.

Das ist der erste Grund, weswegen es unseren
tessiner Truppen, und an andern Orten teilweise
auch, an der Disziplin gebricht. Der unerbitt-
liche Ernst der Sache ist ihnen nie im vollen
Umfang und mit seinen ganzen Konsequenzen
zum Bewusstsein gebracht. — Gerade wie das
Kriegsgericht, um seine Landsleute der strengeren
Strafe des Militarstrafrechtes zu entziehen, auf
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den Ausweg kam, sich inkompetent zu erkldren,
so hat man auch jedes Mal und in allen Fillen
grober Indisziplin getrachtet, die Fehlenden gar
nicht, oder wenn das nicht moglich, sie moglichst
gelinde zu bestrafen. )

Der Tessiner ist als Soldaten - Material nach
keiner Richtung hin geringwertiger, als andere
schweizer Volksstimme; er besitzt Eigenschaften,
die ihn befihigen, ein ganz vorziiglicher Soldat
zu sein und nach eigener Erfahrung soll die
Ansicht ausgesprochen werden, dass dies leichter
und rascher erreicht werden konnte, als vielfach
geglaubt wird.

Aber solche Vorkommnisse, wie jetzt wieder,
die miissen unmoglich sein, das ist Grundbedin-
guog. Wenn man militdrische Arrestanten die
Arreststrafe 30 gemiitlich abbissen ldsst, dasssie
sich dabei die Zeit mit Weindiebstahl vertreiben
konnen, wenn ein Kriegsgericht sich mit licher- -
licher Sophisterei fir inkompetent erklirt, um
nicht strafen zu miissen, dann ist alle Arbeif
umsonst, die Tessiner Infanterie
wird niemals diszipliniert werden.

Im Ubrigen ganz allgemein gesprochen: nicht
diejenigen, die sich gegen die Gebote militdri~
scher Ordnang und gegen die militarischen
Gesetze in wohlbedachter Absicht auflehnen,
sind das Element, welches eine Truppe wertlos
macht, sondern jene, die aus missachtender Gleich-
giiltigkeit disziplin- und pflichtwidrig handeln,
weil sie die Erfahrang gemacht haben, dass man
nicht wagt, ihnen gegeniiber die Gesetze in
ihrer ganzen Strenge zu handhaben.

Man soll nicht vergessen, dass man solche
Gesinnung geradezu ziichtet, wenn man die mi-
litdrische Strafpflicht so handhabt, wie in diesem
Falle wieder zutage getreten ist. Der Schutz
der guten Elemente verlangt, dass man gegen
die schlechten nicht schwach sei. — Wir ver-
langen keine drakonischen Strafen und keine un-
erbittliche Strenge, eigene Erfahrung hat uns
gelehrt, dass man auch bei Erschaffung sicherer
militarischer Disziplin mit Milde uod Gite weiter
kommt. Milde und Gite diirfen aber nicht der
Ausfluss der Schwiche sein, Der mit Giite be-
handelte fehlende Untergebene darf nicht glau-
ben, dass der Vorgesetzte nicht wagt, seine
Machtbefugnisse auszuiben, sondern er muss wissen,
dass daran nicht gezweifelt werden kann und
dass er die ganze Macht riicksichtslos und ge-
waltthitig zu fihlen bekommt, wenn Giite und
Nachsicht nicht anf den Weg der Pflicht zuriick-
fiihren. *)

#) Wenn die nachstehende, einer Tageszeitung ent-
nommene Mitieilung nicht eine Mystifikation ist, be-
stimmt, den Strafvollzug an den in Genf verurteilten
Fahnenflichtigen zu geisseln, so scheinen diese Herr-
schaften sich auch dort in einem fidelen Gefingnis zun



	Militärische Bestrafung

